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Kapitel 05 390

Kapitel Ist-Betrag Reste 2005 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2004 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

05 390 Öffentliche Sonderschulen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 124 Vermischte Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 772,89 — 76 772,89
43 000,00 — 43 000,00
33 772,89 — 33 772,89

119 03 124 Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
2 000,00 — 2 000,00

-2 000,00 — -2 000,00

Gesamteinnahmen Kapitel 05 390 . . . . . . . . . . . . . . . . 76 772,89 — 76 772,89
45 000,00 — 45 000,00
31 772,89 — 31 772,89

Mehreinnahmen 31 772,89
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 124 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be-
amten , Richterinnen und Richter . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Vgl. Vermerk zu Titel 427 10.
2. Die Besoldung von 160/151 (177) Sonderschullehrern/Sonder-

schullehrerinnen, die als Fachleiter/Fachleiterinnen an Studiensemi-
naren tätig sind, ist hier von Kapitel 05 075 Titel 422 01 durch
Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Vgl. Vermerk zu Titel
422 01 des Kapitels 05 075.

3. Die Besoldung für die Sonderschullehrer/Sonderschullehrerinnen, die
für den gemeinsamen Unterricht behinderter und nicht behinderter
Schüler/Schülerinnen in andere Schulformen abgeordnet sind, wird
hier geleistet.

574 631 555,12 — 574 631 555,12
595 546 300,00 — 595 546 300,00
-20 914 744,88 — -20 914 744,88

Vermerke: an Titel 425 01 20 914 744,88

425 01 124 Vergütungen der Angestellten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vgl. Vermerk zu Titel 427 10.

81 757 053,53 — 81 757 053,53
60 601 000,00 — 60 601 000,00
21 156 053,53 — 21 156 053,53

Vermerke: aus Titel 422 01 20 914 744,88
aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 241 308,65

427 10 124 Vergütungen für nebenamtliche und nebenberufliche Tä-
tigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 425 01 dürfen in Höhe von
15.000 EUR hier verausgabt werden, soweit sie nicht nach § 20 Abs. 1
Nr. 2 a LHO in Anspruch genommen werden.

2 605,89 — 2 605,89
— — —

2 605,89 — 2 605,89
Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 2 605,89

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)

633 00 124 Zuweisungen gemäß § 4 Schulfinanzgesetz. . . . . . . . . . 330 685,27 — 330 685,27
550 000,00 — 550 000,00

-219 314,73 — -219 314,73
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 219 314,73

633 10 124 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
für Sonderschulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

995 400,00 — 995 400,00
995 400,00 — 995 400,00

— — —

Gesamtausgaben Kapitel 05 390 . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 717 299,81 — 657 717 299,81
657 692 700,00 — 657 692 700,00

24 599,81 — 24 599,81

Mehrausgaben 24 599,81
Minderausgaben —
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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